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Wasgau-Anzeiger
Wochenblatt für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 

mit den amtlichen Bekanntmachungen
50. Jahrgang / Woche 43 / Ausgabetag: Donnerstag, 26. Oktober 2023

Kostenlose Zustellung an die Haushaltungen der Gemeinden: • Bobenthal  •  Bruchweiler-Bärenbach  •  Bundenthal  •  Busenberg  •  Dahn   •   Erfweiler  •  
Erlenbach bei Dahn  •  Fischbach bei Dahn •  Hirschthal  •  Ludwigswinkel  •  Niederschlettenbach  •  Nothweiler  •  Rumbach  •  Schindhard  •  Schönau 

ROCK
EINLASS 19.00 UHR

VORVERKAUF: 13 €

SPORTGELÄNDE FC FISCHBACH

Unter Pfalzshow.de oder direkt über den QR-Code 

ABENDKASSE: 15 €
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SSaammssttaagg,,  44..  NNoovv..  2200  UUhhrr

Tickets zu den Dahner Sommerspiele 2023
online über www.reservix.de; Ticketverkauf über Tourist-Information Dahner Felsenland; 

Tel.: 06391 9196 222; Rheinpfalz Ticket-Service; alle reservix Vorverkaufsstellen
und an der Abendkasse 45 Minuten vor Beginn der Veranstaltung

KONZERT

OOttffrriieedd  –– vvoonn  –– WWeeiißßeennbbuurrgg  –– TThheeaatteerr,,  DDaahhnn  

Vocaldente
A cappella Quintett

Vorprogramm: Chor des OWG Dahn 
Ltg. H. Ryseck
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Polizei  110
Polizeiinspektion Dahn (0 63 91) 91 6-0
Feuerwehr/ Notarzt /Rettungsdienst  112
Notfall-Telefax    112
Krankentransport  19222
Technisches Hilfswerk Hauenstein
Telefon (0 63 92) 92 32 90 – Mobil (0 17 4) 33 88 149

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Telefon 116117
(gebührenfrei; ohne Vorwahl)

Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der 
Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Notrufe

Notdienste

Apothekennotdienst
Der Ansagedienst ist über die landeseinheitliche Rufnummer wie folgt 
zu erreichen:
Deutsches Festnetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes (0,14 EUR/Min.)
Mobilfunknetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes  (max. 0,42 EUR/Min.)
Auf der Webseite der Landesapothekenkammer (www.lak-rlp.de) 
steht der aktuelle Notdienstplan allen Interessierten zur Verfügung.
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8.30 Uhr, 
auch an Sonn- und Feiertagen.
An den Apotheken sind zusätzlich immer die Tel.Nr. oder die Postleitzahl 
oder die nächste diensthabende Apotheke bekannt gemacht. 

Apothekennotdienste am Mittwochnachmittag
Apotheken in Dahn:
Die Apotheken in Dahn bieten einen wechselnden Notdienst für  
Mittwochnachmittag an. Die jeweilige Apotheke ist an diesem Nachmittag 
von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet. 

01.11.2023  Gesetzlicher Feiertag
08.11.2023  Wasgau Apotheke
15.11.2023  Kur-Apotheke 
22.11.2023  Kur-Apotheke 

Apotheke in Bundenthal:
Die Friedrich Apotheke in Bundenthal hat jeden Mittwoch von 8:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr geöffnet.

Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere
Freitag 27.10.2023 12:00 Uhr bis Samstag 28.10.2023 12:00 Uhr 
Tierarztpraxis Dr. Le, Tannenstr. 37, 76744 Wörth, Tel.: (0 72 71) 13 05 9 

Samstag 28.10.2023 12:00 Uhr bis Sonntag 29.10.2023 12:00Uhr
Kleintierpraxis Venningen, Am Oberbach 4, 67482 Venningen
Tel.: (0 63 23) 30 28 00

Sonntag 29.10.2023 12:00 Uhr bis Montag 30.10.2023 12:00Uhr
Tierarztpraxis Burkhard Prill, Alzheimer Weg 1a, 76863 Herxheim 
Tel.: (07 27) 66 51 4

Zahnärztlicher Notdienst
www.zahnnotfall-pfalz.de
Samstag, 09:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr
An gesetzl. Feiertagen von 09:00 Uhr bis 08:00 Uhr des darauf 
folgenden Werktages

Sprechzeiten: samstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
    sonn- und feiertags von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
    ansonsten Rufbereitschaft

28.10. / 29.10.2023
Zahnärztliche Praxis Dr. Jens Becker, Wappensteinstraße 15a,  
66969 Lemberg, Tel.: (0 63 31) 49 20 2

01.11.2023
Herr Zahnarzt Erich Saalfrank, Pirmasenser Straße 12,  
66917 Wallhalben, Tel.: (0 63 75) 26 2

Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in Dahn, Schulstr. 29 - Tel.-Nr. (0 63 91) 91 96-(00)
Montag - Freitag 09:00 - 12:00 Uhr, Bürgerservice 08:00 - 12:30 Uhr, Dienstagnachmittag 14:00 - 16:00 Uhr, Donnerstagnachmittag 14:00 - 18:00 Uhr

Telefon-Durchwahl: Grund- und Gewerbesteuer -166; Kasse -189; Meldeamt -219; Standesamt -221; 
Touristik -222; Ordnungsamt -244; Bauleitplanung -333    •    Werksgebühren Tel. Nr. (0 63 91) 9234 - 420, - 421

Kanalwerk
Bereitschaftsdienst für die Abwasserbeseitigungseinrichtung
Das Kanalwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 08.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit 
des Klärwärterpersonals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 505  zu erreichen.

Der Bereitschaftdienst ist nicht zuständig für Entleerungen 
von Abwassergruben!
Entleerung der Abwassergruben
Telefonische Anmeldung unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Elektrizitätswerk
Bereitschaftsdienst für die Stromversorgung der Stadt Dahn, Bruch-
weiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard
Während der normalen Arbeitszeit ist das Elektrizitätswerk unter der  
Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-120 zu erreichen.
Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Personals des 
Elektrizitätswerkes der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist für die 
Stadt Dahn sowie die Gemeinden Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, 
Busenberg, Erfweiler u. Schindhard ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-130 zu erreichen.
Für die übrigen Gemeinden der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist 
der Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen, zuständig

Wasserwerk
Bereitschaftsdienst des Verbandsgemeindewasserwerkes
Das Wasserwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 07.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 9 23 40

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Wasserwerk-
personals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 112 zu erreichen.

Bereitschaftsdienst der Pfalzgas GmbH Frankenthal
Zuständig für die Gasversorgung in der Stadt Dahn und den Gemeinden
Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard: 
Störungsannahme rund um die Uhr unter Tel. (0800) 1 00 34 48

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz  AG Ludwigshafen 
Die Stromversorgung der Gemeinde Erlenbach, Niederschlettenbach, 
Bobenthal, Nothweiler, Rumbach, Fischbach, Ludwigswinkel, Schönau 
und Hirschthal ist durch den Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, 
Netzteam Hinterweidenthal, Tel. (0 63 96) 9 21 30 stets sichergestellt. 

Bei Störungen im Stromnetz: Tel. (0800) 7 97 77 77

Bereitschaftsdienste
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Aus der 
Verbandsgemeinde

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Montag, dem 30. Oktober 2023, 17:00 Uhr,

im Bürgersaal des Rathauses der Verbandsgemeinde in Dahn, Schul-
straße 29, die 8. Sitzung des Werksausschusses für das Verbandsge-
meinde-Elektrizitätswerk Dahner Felsenland stattfindet.

TAGESORDNUNG

A) Öffentlicher Teil der Sitzung
1.  Auftragsvergaben
 1.1. Neubau Trafostation, „An der Feuerwache“, Dahn
 1.2. 20kV Schaltstelle, „Lindenbruch“, Dahn
 1.3.  Umbau Trafostation (Transformators), „Schulzentrum“, Dahn
 1.4.  Umbau Trafostation (Mittelspannungs-Schaltanlage), 
  „Schulzentrum“, Dahn
 1.5.  Neubau Trafostation, „Busenberger Straße“, Schindhard
 1.6.  Neubau Trafostation „Im Wahrzeichen“, Bruchweiler-Bärenbach
2.  Prüfung des Elektrizitätswerkes der Verbandsgemeinde Dahner 
 Felsenland für das Jahr 2022;
 a)  Bericht der Werkleitung
 b)  Beschlussempfehlung an den Verbandsgemeinderat
3.  Stromtarife 2024
4.  Informationen

B) Nichtöffentlicher Teil der Sitzung
5.  Zwischenberichte Netz / Vertrieb / Messstellenbetrieb über die  
 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Entwicklung  
 der Vermögenspläne 2023
6.  Niederschlagungen
7.  Informationen

Hinweis: 
Mitglieder des Verbandsgemeinderates, die nicht gleichzeitig Mitglied 
im oben genannten Ausschuss sind, und stellvertretende Mitglieder 
dieses Ausschusses, die dem Rat nicht angehören, können an der 
Sitzung als Zuhörer teilnehmen.

Dahn, den 12.10.2023
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Sitzung des Werksausschusses für das Verbands-
gemeinde-Elektrizitätswerk Dahner Felsenland

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Donnerstag, dem 02. November 2023, 17:00 Uhr,

im Bürgersaal des Rathauses der Verbandsgemeinde in Dahn, Schul-
straße 29, eine Sitzung des Werksausschusses für den Eigenbetrieb mit 
den Betriebszweigen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung der 
Verbandsgemeinde Dahner Felsenland stattfindet.

TAGESORDNUNG

A) Öffentlicher Teil der Sitzung
1.  Auftragsvergaben
 1.1. Erstellung einer Explosionsschutzdokumentation in der 
  Abwasserbeseitigung 
 1.2.  Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für die Abwasserbeseitigung
2.  Vorstellung Sanierungskonzept in der Abwasserbeseitigung in den 
 Ortsgemeinden Bobenthal, Niederschlettenbach und Nothweiler
3.  Sachstandsbericht Bau Hochbehälter Bobenthal

Sitzung des Werksausschusses für den Eigenbetrieb 
mit den Betriebszweigen Abwasserbeseitigung  
und Wasserversorgung der Verbandsgemeinde  
Dahner Felsenland

4.  Prüfung der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungseinrich- 
 tung der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland für das Jahr 2022;
 a) Bericht der Werkleitung
 b) Beschlussempfehlung an den Verbandsgemeinderat
5.  Informationen 

B) Nichtöffentlicher Teil der Sitzung

6.  Zwischenberichte für die Wasserversorgungs- und Abwasserbe- 
 seitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland für  
 das Wirtschaftsjahr 2023
7.  Erlassangelegenheiten 
8.  Vertragsangelegenheiten
9.  Informationen 

Hinweis: 
Mitglieder des Verbandsgemeinderates, die nicht gleichzeitig Mitglied 
im oben genannten Ausschuss sind und stellvertretende Mitglieder 
dieses Ausschusses, die dem Rat nicht angehören, können an der 
Sitzung als Zuhörer teilnehmen.

Dahn, den 17.10.2023
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Vollzug der Baugesetze;
26. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbands-
gemeinde Dahner Felsenland im Bereich der Ortsgemeinde Rumbach

Öffentliche Auslegung des Planentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 
hat am 26.09.2023 in öffentlicher Sitzung über den Entwurf zur „26. 
Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde 
Dahner Felsenland im Bereich der Ortsgemeinde Rumbach“ beraten 
und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
Mit Bescheid vom 20.08.2012 durch die Kreisverwaltung Südwestpfalz 
wurde der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 
genehmigt. Somit ist dieser für die weiteren Planungen der Ortsgemeinden 
sowie der Stadt Dahn verbindlich.
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Rumbach hat aufgrund eines Antrages 
eines privaten Bauherren in seiner Sitzung am 24.08.2022 beschlossen, 
den Bebauungsplan „Im Baumert – 1. Erweiterung“ aufzustellen.

Der Bebauungsplan ist gemäß § 8 Baugesetzbuch (BauGB) aus dem 
Flächennutzungsplan zu entwickeln, was bedeutet, dass der bestehende 
Flächennutzungsplan vor Einleitung des Bauleitplanverfahrens oder parallel 
dazu zu ändern ist (§ 8 Abs. 3 BauGB).
Der derzeit geltende Flächennutzugsplan sieht in dem zu überplanenden 
Gebiet derzeit die Ausweisung einer Offenlandfläche vor. Künftig soll der 
Bereich als Wohnbaufläche sowie als Grünfläche ausgewiesen werden.
Planungsziel ist es, die Grundlage für die weitere Bauleitplanung zu schaffen.
Das Plangebiet ist in folgendem Kartenausschnitt dargestellt:

Übersichtslageplan ohne Maßstab:

Bekanntmachung

Die vorstehende Planskizze erhebt keinen Anspruch auf Rechtsverbindlichkeit, 
sie dient dem besseren Verständnis der Bekanntmachung
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Der Planentwurf mit den textlichen Festsetzungen und der Begründung 
wird in der Zeit vom 

03. November 2023 bis einschließlich 04. Dezember 2023
von montags bis einschließlich freitags

von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
sowie dienstags

von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
und donnerstags

von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 
29, Zimmer 207, 66994 Dahn, sowie unter www.dahner-felsenland.de, 
unter der Rubrik Verwaltung, Öffentlichkeits- und Bürgerbeteiligung oder 
www.o-sp.de/dahnerfelsenland als auch im zentralen Internetportal 
des Landes Rheinland-Pfalz unter www.geoportal.rlp.de zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgelegt. Während der Auslegungsfrist können von 
jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift gegeben werden. Nicht fristgemäß abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. 

Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Stellungnahmen und Informationen. Folgende 
Arten umweltbezogener Stellungnahmen im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB sind verfügbar:

Entwurf der Begründung des Bebauungsplanes mit Umweltbericht 
mit Ausführungen zu folgenden Themenbereichen:
 • Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Mensch 
 • Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere  
  (Arten- und Biotopschutz) 
 • Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Boden 
 • Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Wasser 
 • Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Klima/Luft 
 • Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Landschaftsbild/
  Erholung 
 • Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter Kultur und 
  sonstige Sachgüter 
 • Vermeidungs-, Minimierungs- und Schutzmaßnahmen 
 • Externe Ausgleichmaßnahmen 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange und Behörden eingegangene Stellungnahmen mit umwelt-
relevanten Informationen
 • Kreisverwaltung Südwestpfalz vom 09.01.2023, Az.: BP22-067 i.V.m.  
  Stellungnahme vom 23.12.2022, Az.: 64-362-101 der Unteren  
  Naturschutzbehörde
 • Planungsgemeinschaft Westpfalz vom 23.12.2022, Az.: 41/1 W-532 
 • SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und  
  Bodenschutz vom 20.12.2022, Az.: 342-36.04.03, 228/22 Ha sowie  
  342-36.39.03, 227/22 Ha

 
gez. Michael Zwick
Bürgermeister 

Die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt 

technische Mitarbeiter*innen (m/w/d)
im Fachbereich Bauen

Für die Aufgabenbereiche 
a) Bauleitplanung, Raumordnung und Bauanträge
b) Hochbau

Bei beiden Stellen handelt es sich um eine Vollzeitstelle. 

Wir erwarten:
- eine engagierte und qualifizierte Persönlichkeit mit erfolgreich abge- 
 schlossene fachadäquate Ausbildung als staatlich geprüfte*r  
 Techniker*in oder mit gleichwertigen Fähigkeiten und Erfahrungen im 
 Aufgabengebiet
- Berufserfahrung und Kenntnisse im Hochbau, der Bauleitung 
 und Baustellenüberwachung
- Verwaltungskenntnisse
- Kenntnisse in MS-Office-Anwendungen, GIS-Kenntnisse wären von  
 Vorteil
- sicheres Auftreten und ergebnisorientiertes Arbeiten
- Durchsetzungsvermögen, insbesondere in Konfliktsituationen
- Flexibilität und Teamfähigkeit 
- zuverlässige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise 
- Sorgfalt und Genauigkeit

Stellenausschreibung

Das bieten wir Ihnen:
- eine attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Eigenverantwor- 
 tung
- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit
- die Vergütung erfolgt entsprechend den persönlichen Voraussetzungen 
- die Arbeitsbedingungen und die Vergütung richten sich nach dem  
 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), wie er für Mitglieds- 
 gemeinden des kommunalen Arbeitgeberverbandes Gültigkeit hat
- attraktive Vergütungsbestandteile im Rahmen des TVöD wie  
 Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt, arbeitgeberfinanzierte  
 betriebliche Altersversorgung und vermögenswirksame Leistungen
- Angebote zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung
- Angebot eines Jobrad-Leasings

Interessierte Personen können unter Angabe des bevorzugten Stellen-
angebotes (a oder b) ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen an das Personalamt der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner 
Felsenland, Schulstraße 29, 66994 Dahn, bis spätestens 23. November 
2023 richten. Nähere Auskünfte erhalten Sie unter der Telefonnummer 
(0 63 91) 91 96 130. 

Schwerbehinderte werden bei gleichen Voraussetzungen bevorzugt 
berücksichtigt.

gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

ein/e Mitarbeiter*in Tourismus (m/w/d)

für die Tourist-Information Dahner Felsenland. Es handelt sich um eine 
Vollzeitstelle.
Das Dahner Felsenland liegt im Landkreis Südwestpfalz und ist die einzige 
Premium Wanderregion der Pfalz.
Die atemberaubenden Felsformationen, ausgedehnten Wälder und idyl-
lischen Dörfer machen unsere Region zu einem begehrten Reiseziel mit 
jährlich rund 250.000 Übernachtungen. Inmitten dieser eindrucksvollen 
Naturpracht gibt es jedoch eine weitere Facette zu entdecken: eine 
berufliche Möglichkeit, die Ihre Leidenschaft für diese Region und Ihre 
beruflichen Ambitionen vereint.

Sie wollen Teil eines motivierten, dynamischen Teams werden?
Dann bewerben Sie sich jetzt!

Ihr Aufgabengebiet umfasst u.a.:
 • Gästebetreuung in der Tourist-Information (u.a. Erteilung von Aus- 
  künften und Informationen über die Region, Unterstützung bei der  
  Zimmersuche und Zimmervermittlung, Empfehlung von Touren,  
  Ausflugs- und Wanderzielen)
 • Organisation von Veranstaltungen und Messepräsentationen
 • Mitarbeit bei der Gestaltung des Onlineauftritts 
  (Website und Social Media) und der Broschüren/Kartenmaterials des 
  Dahner Felsenlandes
 • Informations- und Reservierungssystem Deskline
 • Kassenführung und allgemeine Bürotätigkeit
 • Qualitätsmanagement (Zertifizierung von Betrieben)
 • Bearbeitung von telefonischen und schriftlichen Anfragen

Das bringen Sie mit:
 • abgeschlossene Ausbildung im Bereich Tourismus, Hotelfach, Büro- 
  organisation oder gleichwertige Ausbildung (z.B. kaufmännische  
  Ausbildung)
 • möglichst einschlägige Erfahrungen im Tourismusbereich
 • hohes Maß an Selbständigkeit, Verantwortungsbewusstsein,  
  Engagement, Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit
 • Freude am Kontakt mit Gästen und touristischen Partnern, positives  
  und serviceorientiertes Auftreten, höfliche Umgangsformen
 • gute Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachenkenntnisse  
  wünschenswert
 • sichere EDV-Anwenderkenntnisse (Word, Excel, Outlook, Internet)

Das bieten wir Ihnen:
 • eine attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Eigenverantwor- 
  tung in einem motivierten Team
 • Arbeitsverhältnis in Vollzeit. Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet,  
  mit der Möglichkeit, zur Verlängerung in ein unbefristetes Beschäft- 
  igungsverhältnis

Stellenausschreibung
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 • die Arbeitsbedingungen und die Vergütung richten sich nach dem  
  Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), wie er für Mitglieds- 
  gemeinden des kommunalen Arbeitgeberverbandes Gültigkeit hat
 • attraktive Vergütungsbestandteile im Rahmen des TVöD wie  
  Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt, arbeitgeberfinanzierte  
  betriebliche Altersversorgung und vermögenswirksame Leistungen
 • Angebote zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung
 • Angebot eines Jobrad-Leasings
 • Betriebsveranstaltungen, Teamausflüge zu touristischen POIs in  
  der Region

Interessierte Personen können ihre aussagekräftige Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen an das Personalamt der Verbandsgemeindeverwal-
tung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 66994 Dahn, bis spätestens 
31. Oktober 2023 richten. Nähere Auskünfte erhalten Sie unter der Te-
lefonnummer (0 63 91) 91 96 130. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Liebe Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen,
liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,
liebe Schüler und Schülerinnen,

es ist wieder soweit: der Landesverband Rheinland-Pfalz des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. klopft für seine jährliche Haus- und 
Straßensammlung an.
Jede Spende von Euch und Ihnen setzt ein Zeichen für Verständigung, Ver-
söhnung und Frieden zwischen den Menschen und zwischen den Völkern.
Der Verein schafft und pflegt öffentliche Orte des Gedenkens an die 
schrecklichen Weltkriege. Gleichzeitig mahnen diese Stätten zum Frieden. 
Die furchtbaren Kriege im letzten Jahrhundert und die grausame NS-
Gewaltherrschaft haben unfassbares Leid gebracht. Ein Leid, das nicht 
vergessen ist und nicht vergessen werden darf. Wer Krieg und Gewaltherr-
schaft nicht vergisst, weiß um den unermesslichen Wert von friedvollen, 
guten und demokratischen Zeiten. Jede Spende hilft, den Kriegsopfern 
der Vergangenheit zu gedenken und Projekte zu fördern, die sich für ein 
friedliches Zusammenleben einsetzen.
Der anhaltende Krieg in der Ukraine erschüttert uns und zeigt auf schmerz-
liche Weise, dass Frieden in Europa nicht selbstverständlich ist. Verständi-
gung und Versöhnung braucht Menschen, die sich dafür einsetzen. Auch 
der Volksbund engagiert sich für ein friedvolles Miteinander und wirkt selbst 
mit zahlreichen Partnern grenzüberschreitend zusammen.
In internationalen Jugendbegegnungen, Workcamps und zahlreichen 
Formaten wird der europäische Gedanke gelebt. In spannenden Projekten 
tauchen Jugendliche tief in die europäische Geschichte ein, tauschen 
sich kulturübergreifend aus und bringen sich selbst ein: Gemeinsam für 
den Frieden!
Die Deutsche Kriegsgräberfürsorge benötigt Ihre und Eure Hilfe. Jede 
Spende zählt! Allen Spendern und Spenderinnen danke ich sehr herzlich. 
Ganz besonders danke ich auch den Sammlern und Sammlerinnen, die 
sich engagieren. 

Malu Dreyer
Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz

Aufruf zur Haus- und Straßensammlung 2023  
des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
vom 31.10.2023 bis 25.11.2023

Verbandsgemeindeverwaltung
in Dahn, Schulstraße 29

UNSERE ÖFFNUNGZEITEN:
Montag - Freitag  09:00 - 12:00 Uhr, 
Bürgerservice  08:00 - 12:30 Uhr,
Dienstagnachmittag  14:00 - 16:00 Uhr,  
Donnerstagnachmittag  14:00 - 18:00 Uhr

Aus den 
Ortsgemeinden

Bobenthal
www.bobenthal.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Markus Keller,
nach Vereinbarung, Tel. 92 15 12

 freitags, ab 19:00-20:00 Uhr, Feldstraße 7

Der Frauenstammtisch „Beim Mühlenwirt“ trifft sich ab Freitag, 27. Oktober 
2023 wieder ab 18:00 Uhr.

Frauenstammtisch

Der Gemeinderat beschloss, auf dem Friedhof zwei Rotbuchen zurück-
zuschneiden und Totholz zu entfernen. Ob die Bäume gefällt werden 
müssen, soll im nächsten Jahr entschieden werden, wenn die Vegetati-
onsperiode beginnt. 
Der Gemeinderat hat die Aufstellung eines Straßenausbauprogrammes 
für die Jahre 2023 bis 2027, das die Otto-Muck-Straße und die Marien-
straße umfasst, beschlossen. Aufgrund der Kalkulation errechnet sich ein 
jährlicher Beitragssatz von 0,45 € pro Quadratmeter. 
Die Maurer- und Betonarbeiten für den Anbau eines Behinderten-WCs 
am Gemeindehaus wurde die Firma Trobisch-Barudio aus Fischbach als 
günstigster Bieter für 24.238,52 € beauftragt. 

Aus der letzten Gemeinderatssitzung 

Bruchweiler-Bärenbach
www.bruchweiler-baerenbach.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Günther Feyock,
bis auf weiteres nach Vereinbarung Tel: (0 63 94) 252

Am Samstag, den 28. Oktober 2023 findet der Waldbegang der Stadt 
Dahn statt.

Treffpunkt ist um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde-
verwaltung, Schulstraße 29, Dahn.

Es soll dem Stadtrat sowie allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
die Gelegenheit gegeben werden, sich u.a. über die in 2024 geplanten 
Maßnahmen vorab zu informieren.

Es sind folgende Themen geplant:

1.  Geplante Durchforstung in Kiefer/Buche/Fichte
 Abt. 1 3 a Biegdentalerteich und 1 4 b/c Judel
2  Wegeinstandsetzung
 Abt. 1 4 c Judel
3.  Durchgeführte Felsfreistellung Schiller-/Schwalbenfelsen
 Abt. 3 3 b Weihersebene
4.  Durchgeführte Holzernte/Verkehrssicherung
 Abt. 3 3 b Weihersebene, Premiumwanderweg Felsenpfad

Einladung zum Waldbegang

Dahn
www.dahn.de

Sprechstunde des Stadtbürgermeisters, Holger Zwick,
nach Vereinbarung, Tel. 91 96 281
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5.  Pflanzung Edelkastanie und Baumhasel
 Abt. 8 c 1 Sandiger Teich

Eigentümer von Privatwald werden im Hinblick auf Fragen zur Erstellung 
der Abschussvereinbarungen für das Jagdjahr 2024/2025 besonders 
eingeladen, an diesem Waldbegang teilzunehmen
Der Abschluss findet in der Pfälzerwaldvereinshütte „Im Schneiderfeld“ 
als gemeinsames Mittagsessen statt.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Jens Kissel
Beigeordneter der Stadt Dahn

Der Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung des Haushaltsjahres 2023 
mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen liegt gem. § 97 Abs. 
1 GemO bis zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat jeweils Montag 
bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie zusätzlich Dienstag von 
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 
Zimmer 108, zur Einsichtnahme durch die Einwohner aus. Am Mittwoch, 
den 01.11.2023 ist keine Einsichtnahme möglich.

Eine vorherige telefonische Terminabsprache unter 
Telefon Nr.  (0 63 91) 91 96 150 ist empfehlenswert. 
Zusätzlich steht die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaus-
haltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland  
www.dahner-felsenland.net unter der Rubrik Verwaltung/Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Vorschläge zum Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung, des Nach-
tragshaushaltsplanes und seiner Anlagen können bis 14.11.2023 durch 
die Einwohner bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, 
Schulstr. 29, Zimmer 108, eingereicht werden.

Beteiligung der Einwohner an der Haushaltsplanung 
der Gemeinde gemäß § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung 
(GemO)

Erfweiler

Ortsbürgermeister, Walter Schwartz

www.erfweiler-pfalz.de

vom 24.10.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für 
Rheinland-Pfalz (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) und des § 33 der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde 
Erfweiler in seiner öffentlichen Sitzung am 28.09.2023 folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

INHALTSÜBERSICHT:
§ 1  Allgemeines 
§ 2  Gebührenschuldner 
§ 3  Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit 
§ 4  Umsatzsteuer 
§ 5  Inkrafttreten 
Anlage zur Friedhofsgebührensatzung 
I.  Reihengrabstätten 
II.  Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten 
III.  Beistellung von Urnen in Wahlgrabstätten für Erdbestattungen 
IV.  Ausheben und Schließen der Gräber 
V.  Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen 
VI.  Benutzung der Leichenhalle 
VII. Sonstige Gebühren 

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung der Einrichtung des Friedhofswesens und ihrer Anlagen 
werden für Leistungen nach der Friedhofssatzung Benutzungsgebühren er-
hoben. Die Gebührensätze ergeben sich aus der Anlage zu dieser Satzung.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind:
1. bei Erstbestattungen die Personen, die nach bürgerlichem Recht die  
 Bestattungskosten zu tragen haben und der Antragsteller,
2.  bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.

Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
der Ortsgemeinde Erfweiler 

§ 3
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

1.  Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistungen  
 nach der Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen Leistungen mit der  
 Antragstellung.
2.  Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des 
 Gebührenbescheides fällig.

§ 4
Umsatzsteuer

1. Soweit die Umsätze der öffentlichen Einrichtung der Umsatzsteuer  
 unterliegen, wird die Umsatzsteuer dem Gebührenschuldner auferlegt. 
2.  Die Umsatzsteuer entsteht neben der Gebühr. 
3. Die Umsatzsteuer wird in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe 
 erhoben. 

§ 5
Inkrafttreten

1.  Diese Satzung tritt am 01.11.2023 in Kraft.
2.  Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren  
 vom 18.05.2020 außer Kraft.

Erfweiler, den 24.10.2023
gez. Schwartz
Ortsbürgermeister

Anlage zur Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Erfweiler 
vom 24.10.2023

I. Reihengrabstätten
1.  Überlassung einer Reihengrabstätte 
 (Nutzungsdauer 30 Jahre)
 an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der 
 Friedhofssatzung für Verstorbene 650,00 EUR
2.  Überlassung einer Urnenreihengrabstätte
 (Grabfeld U, Nutzungsdauer 20 Jahre) 
 an Berechtigte nach Nr. 1 500,00 EUR
3.  Überlassung einer Rasen-Urnenreihengrabstätte
 (Grabfeld RU, Nutzungsdauer 20 Jahre) 
 an Berechtigte nach Nr. 1 600,00 EUR
4.  Überlassung einer anonymen Urnengrabstätte
 (Nutzungsdauer 20 Jahre) nach § 15 
 Abs. 6 der Friedhofssatzung 540,00 EUR

II. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten
1.  Verleihung des Nutzungsrechts
 an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für
 a)  eine Einzelgrabstätte (Nutzungsdauer 40 Jahre) 1.200,00 EUR
 b)  eine Doppelgrabstätte (Nutzungsdauer 40 Jahre) 2.000,00 EUR
 c)  jede weitere Grabstätte (Nutzungsdauer 40 Jahre) 1.200,00 EUR
 d)  eine Urnen-Wahlgrabstätte mit 2 Stellen
   (Nutzungsdauer 20 Jahre) 600,00 EUR
 e)  eine Urnen-Wahlgrabstätte mit 4 Stellen
   (Nutzungsdauer 20 Jahre) 800,00 EUR
 f)  eine Rasen-Urnenwahlgrabstätte mit 2 Stellen
   (Nutzungsdauer 20 Jahre) 800,00 EUR
 g)  eine Rasen-Urnenwahlgrabstätte mit 4 Stellen
   (Nutzungsdauer 20 Jahre) 1.000,00 EUR
2.  Verlängerung / Wiederverleihung des 
 Nutzungsrechts nach Nummer 1
 bei späteren Bestattungen für jedes volle Jahr für
 a)  eine Einzelgrabstätte (Nutzungsdauer 40 Jahre) 30,00 EUR
 b)  eine Doppelgrabstätte (Nutzungsdauer 40 Jahre) 50,00 EUR
 c)  jede weitere Grabstätte (Nutzungsdauer 40 Jahre) 30,00 EUR
 d)  eine Urnen-Wahlgrabstätte mit 2 Stellen
   (Nutzungsdauer 20 Jahre) 30,00 EUR
 e)  eine Urnen-Wahlgrabstätte mit 4 Stellen
   (Nutzungsdauer 20 Jahre) 40,00 EUR
 f)  eine Rasen-Urnenwahlgrabstätte mit 2 Stellen
   (Nutzungsdauer 20 Jahre) 40,00 EUR
 g)  eine Rasen-Urnenwahlgrabstätte mit 4 Stellen
   (Nutzungsdauer 20 Jahre) 50,00 EUR

 Soweit volle Jahre nicht erreicht werden, bemisst sich die Gebühr
 nach dem abgelaufenen Teil des Jahres.
 Eine Wiederverleihung des Nutzungsrechts ist auch für eine kürzere
 Dauer, mind. 10 Jahre, möglich (§ 14 Abs. 5 der Friedhofssatzung).

III. Beistellung von Urnen in Wahlgrabstätten für Erdbestattungen
 Beistellung einer Urne in Wahlgrabstätten 
 für Erdbestattungen nach § 14 Abs. 3 der 
 Friedhofssatzung 200,00 EUR
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IV. Ausheben und Schließen der Gräber
1.  Reihengräber für Verstorbene 
 (§ 13 der Friedhofssatzung) 430,00 EUR
2.  Wahlgräber (§ 14 der Friedhofssatzung)
 a) Einfachgrab je Grabstelle 430,00 EUR
 b)  Tiefgrab je Grabstelle 580,00 EUR
3.  Urnenbeisetzung (§ 15 der Friedhofssatzung)
 a)  Einfachgrab je Grabstelle 270,00 EUR
 b)  Tiefgrab je Grabstelle 440,00 EUR
4.  Bei Bestattungen und Beisetzungen an 
 Samstagen, Sonntagen und Feiertragen 
 wird ein Zuschlag berechnet von 30 v. H.

V. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen
1.  Bei Reihen- und Wahlgräbern
 a)  für das Ausgraben einer Leiche 
   bis zum vollendeten 5. Lebensjahr bei einer Liegezeit 
   aa) bis zu 15 Jahren    540,00 EUR
   ab) von mehr als 15 Jahren  400,00 EUR
 b) für das Ausgraben einer Leiche 
   vom vollendeten 5. Lebensjahr ab einer Liegezeit 
   ba) bis 5 Jahre 1.700,00 EUR
   ba) von 5 bis 20 Jahren 1.350,00 EUR
   bb) von mehr als 20 Jahren 680,00 EUR
 c)  für das Ausgraben von Aschen 340,00 EUR
2.  Bei Tiefgräbern erhöhen sich die Gebühren nach 
 Nr. 1 beim Ausgraben aus der Tiefe um 50 v. H.
3.  Für die Wiederbestattung von Leichen und die Wiederbeisetzung
 von Aschen werden Gebühren nach Abschnitt IV erhoben.

VI. Benutzung der Leichenhalle
1.  Für die Aufbewahrung inklusive Trauerfeier mindestens 24 Stunden
 a)  einer Leiche 230,00 EUR
         und zusätzlich für die Benutzung des Kühlraumes 
         pro angefangenem Tag  30,00 EUR
 b)  einer Urne 230,00 EUR
2.  Trauerfeier in der Leichenhalle oder auf dem Friedhof 150,00 EUR

VII. Sonstige Gebühren
1.  Gebühr für das Entfernen von Grabmalen, 
 Grabeinfassungen und sonstige bauliche 
 Anlagen sowie Grabeinebnung pro Arbeitsstunde 48,00 EUR
 zzgl. Gebühr bei Baggereinsatz pro Arbeitsstunde 45,00 EUR
 zzgl. Gebühr bei Fahrzeugeinsatz zum 
 Abtransport des Abraums
 zur Bauschuttdeponie pro Arbeitsstunde 35,00 EUR
 zzgl. Gebühr der jeweils gültigen Haushaltssatzung 
 des Landkreises für die Entsorgung des Materials.
2.  Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmales gemäß 
 § 21 der Friedhofssatzung 30,00 EUR
3.  Verlegung von flachliegenden Platten zwischen 
 den Gräbern im Urnenfeld (Grabfeld U) gemäß 
 der Friedhofssatzung   60,00 EUR

Hinweis zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der
Ortsgemeinde Erfweiler vom 24.10.2023
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird gemäß  
§ 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wie folgt hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, 
 die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
 sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
 Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens  
 oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter  
 Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll,  
 schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Dahn, den 24.10.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Die Kath. Kirchengemeinde Hl. Petrus in Dahn sucht für ihre Kath. 
Kindertagesstätte St.Wolfgang Erfweiler

eine/n Raumpfleger/in (m/w/d)
in Teilzeit 25 Wochenstunden befristet 

Eine Teilbarkeit der Stelle, jeweils 12,50 Wochenstunden ist möglich.

Nähere Informationen sehen Sie bitte auf der Internetseite des Bistums 
Speyer ein: https://bistum-speyer.hcm4all.de oder wenden Sie sich an die 
Kita-Leiterin Frau Hauenstein, Tel. (0 63 91) 13 30.

Stellenausschreibung

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 
Donnerstag, 2. November 2023, 19:00 Uhr,

im Dorfgemeinschaftshaus der Ortsgemeinde Erlenbach bei Dahn, 
Hauptstraße 10, eine Sitzung des Gemeinderates Erlenbach stattfindet.

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Sanierung Fußweg Lauterschwan;
 Auftragsvergabe
3. Annahme von Spenden gemäß § 94 Gemeindeordnung
4. Anschaffung von vier Hundekotbeutelspender
 a. Grundsatzbeschluss
 b. Auftragsvergabe
5. Einbau eines Schaltrelais in der Straßenbeleuchtung
6. Bauanträge und Bauvoranfragen
7. Informationen des Ortsbürgermeisters

Nichtöffentlicher Teil
8. Informationen des Ortsbürgermeisters

Erlenbach, den 18.10.2023
gez. Dirk Eichberger
Ortsbürgermeister

Gemeinderatssitzung

Erlenbach
www.erlenbach-am-berwartstein.de

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters,  Dirk Eichberger,
nach Vereinbarung, Tel.  0172 / 730 58 92

Die teilnehmenden Vereine am Fischbacher Adventsmarkt 2023 werden zur
Abstimmung und Besprechung am 30.10.2023, 19:00 Uhr, ins Rathaus,
Sitzungssaal, eingeladen.

Adventsmarkt 2023

Fischbach
www.fischbach-bei-dahn.de

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters, Michael Schreiber,
montags 9:00 - 11:30 Uhr, mittwochs 16:00 - 19:00 Uhr, im Gemeindehaus, 

Hauptstr. 37, Tel. 204

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit 
dem Haushaltsplan und seinen Anlagen liegt gem. § 97 Abs. 1 GemO bis 
zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat jeweils Montag bis Freitag 

Beteiligung der Einwohner an der Haushaltsplanung 
der Gemeinde gemäß § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung 
(GemO)

Ludwigswinkel
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters,  
Sebald Liesenfeld, nach Vereinbarung,  

Tel. 217 oder E-Mail: ludwigswinkel@t-online.de

www.ludwigswinkel.de
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von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie zusätzlich Dienstag von 14:00 Uhr bis 
16:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Zimmer 108, zur 
Einsichtnahme durch die Einwohner aus. Am Mittwoch, den 01.11.2023 
ist keine Einsichtnahme möglich.
Eine vorherige telefonische Terminabsprache unter 
Telefon Nr. 06391/91 96 150 ist empfehlenswert. 
Zusätzlich steht die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan auf der Homepage 
der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland www.dahner-felsenland.net 
unter der Rubrik Verwaltung/Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zur 
Einsichtnahme zur Verfügung.
Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes 
und seiner Anlagen können bis 10.11.2023 durch die Einwohner bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstr. 29, Zimmer 
108, eingereicht werden.

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Tobias Herberg,  
montags, 18:00 - 19:00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Tel. 0172/673 06 86 

www.schindhard.de
Schindhard

In seiner letzten Sitzung hat sich der Gemeinderat der Ortsgemeinde 
Schindhard dafür ausgesprochen, den Auftrag zur Durchführung der 
Planungsphasen 1 und 2 im Zusammenhang mit dem Ausbau der Haupt-
straße und der Busenbergerstraße an das Ingenieurbüro Dilger aus Dahn 
zu vergeben. 
Außerdem wurde der Erteilung einer Genehmigung nach § 127 Telekom-
munikationsgesetz durch die Verwaltung zugestimmt. Hierbei handelt 
es sich um eine Genehmigung zur Verlegung der Glasfaserleitungen im 
Straßennetz der Ortsgemeinde Schindhard. 
Der Gemeinderat hat entschieden, den Auftrag zur Erneuerung des 
Bodenbelags auf der Bühne im Dorfgemeinschaftshaus zu einem Brutto-
angebotspreis von 3.356,73 € an die Firma Hein GmbH aus Pirmasens 
zu vergeben.
Ortsbürgermeister Tobias Herberg bedankte sich bei allen Aktiven, die 
zur gelungenen Schindharder Kerwe in diesem Jahr beigetragen haben. 

Aus der letzten Gemeinderatssitzung 

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit 
dem Haushaltsplan und seinen Anlagen liegt gem. § 97 Abs. 1 GemO bis 
zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat jeweils Montag bis Freitag 
von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie zusätzlich Dienstag von 14:00 Uhr bis 
16:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Zimmer 110, zur 
Einsichtnahme durch die Einwohner aus. Am Mittwoch, den 01.11.2023 
ist keine Einsichtnahme möglich.

Eine vorherige telefonische Terminabsprache unter 
Telefon Nr. 06391/91 96 151 ist empfehlenswert. 
Zusätzlich steht die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan auf der Homepage 
der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland www.dahner-felsenland.net 
unter der Rubrik Verwaltung/Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zur 
Einsichtnahme zur Verfügung.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes 
oder seiner Anlagen können bis 14.11.2023 durch die Einwohner bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstr. 29, Zimmer 
110, eingereicht werden.

Beteiligung der Einwohner an der Haushaltsplanung 
der Gemeinde gemäß § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung 
(GemO)

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters Rudolf van Venrooy,
nach Vereinbarung, Tel. 0172 / 699 88 98

www.schoenau-pfalz.de
Schönau

Veranstaltungen
HINWEIS: Eingabeschluss per Internet
 1 Woche vorm Erscheinungstermin, 12 Uhr

 Freitag 27/10  Ortsgemeinde Ludwigswinkel
Chorkonzert
Beginn: 19:00 Uhr Veranstalter: Freundeskreis St. Ludwig
Kammerchor Bel Canto Musikae
treffpunkt: Kath. Kirche St. Ludwig
Kosten: Eintritt frei 

 SamStag 28/10  Ortsgemeinde Schindhard
Kesselfleischessen
Beginn: 12:00 Uhr Veranstalter: FC Schindhard
Der FC Schindhard lädt ein zum Kesselfleischessen am Samstag den 
28.10.2023 ins Sportheim/Stadl.  Beginn 12.00 Uhr. Auf euer Kommen 
freut sich der FC Schindhard.
treffpunkt: Sportheim Schindhard
Kosten:  

 SamStag 28/10  Ortssmeinde erfweiler
Buchausstellung
Beginn: 14:00 Uhr Veranstalter: katholische Bücherei Erfweiler
Die Bücherei Erfweiler lädt zu ihrer jährlichen Weihnachstbuchaustellung 
ein.Hier können unsere Leser und Freunde der Bücherei frühzeitig ihre 
Weihnachtsbücher auswählen und sich bei Kaffee und Kuchen mitein-
ander austauschen
treffpunkt: alte Bücherei Erfweiler
Kosten:  

 SamStag 28/10  Stadt Dahn
au huuuu-die Wolfsentdecker sind dem Wolf auf der Spur
Beginn: 14:00 Uhr Veranstalter: NABU Annweiler, Hauenstein und PWV 
Dahn e.V.
Für Kinder von 6-11 Jahren, Teilnahmebühr 9 € p.P., Anmeldung unter 
06331-8738820 oder naseweis67@online.de. Treffpunkt: Dahner PWV 
Hütte, Veranstalter: NABU Annweiler/Hauenstein und PWV Dahn e.V.. 
Hinweis: wetterangepasste Kleidung, festes Schuhwerk und Rucksack-
verpfegung erforderlich
treffpunkt: Pfälzerwald-Vereinshütte Dahn
Kosten: 9,00 € p.P. 

 SamStag 28/10  Ortsgemeinde Nothweiler
Veranstaltung: Wir heizen für Sie den Holzbackofen ein!
Beginn: 15:00 Uhr Veranstalter: Heimatverein Nothweiler e.V.
Der Heimatverein Nothweiler e.V. backt nach überliefertem Rezept, tradi-
tionell von Hand gemacht. Klassisch mit Speck und Zwiebeln, mit Knob-
lauch und Käse oder süß. Durch den Einblick in die Panorama Backstube 
kann die Herstellung des Flammkuchens genau beobachtet werden
treffpunkt: Dorfgemeinschaftshaus Nothweiler
Kosten:  

 SamStag 28/10  Ortsgemeinde Fischbach bei Dahn
Halloween-rock beim FC Fischbach
Beginn: 19:00 Uhr Veranstalter: FC Fischbach
Halloween-Rock mit der Hauensteiner Band RockXn*
treffpunkt: Veranstaltungshalle FC Fischbach
Kosten: Vorverkauf 13 € und Abendkasse 15 € 
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 SamStag 28/10  Ortsgemeinde Fischbach
theateraufführung *Die Wunnerquell*
Beginn: 20:00 Uhr Veranstalter: Wasgau-Theater
Im Garten der Familie Hottenbach entspringt auf wundersame Weise 
eine Quelle. Der festen Überzeugung, dass es sich dabei um eine wahre 
„Wunnerquell“ handelt, wird alles in die Wege geleitet, um diese gewinn-
bringend zu vermarkten – ohne jedoch die amtliche Wasseruntersuchung 
abzuwarten.
treffpunkt: Wasgau-Theater
Kosten: 12 

 SONNtag 29/10  Ortsgemeinde Busenberg
geführte Wanderung
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: Pfälzerwald-Verein Busenberg
Sieben - Waldwunder - Wanderweg, Historische Rundwanderung Leistadt
treffpunkt: Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus Busenberg
Kosten:  

 SONNtag 29/10  Ortsgemeinde erfweiler
Buchausstellung
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: katholische Bücherei Erfweiler
Die Bücherei Erfweiler lädt zu ihrer jährlichen Weihnachstsbuchausstel-
lung ein.Hier können unsere Leser und Freunde der Bücherei rechtzeitig 
ihre Weihnachtsbücher auswählen und sich bei Kaffee und Kuchen mit-
einander austauschen.
treffpunkt: Alte Bücherei Erfweiler
Kosten:  

 DONNerStag 2/11  Stadt Dahn
gruppennachmittag mit Vortrag
Beginn: 15:00 Uhr Veranstalter: Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs 
Dahn
Vortrag :Doktor Martin Holländer, von der Winkelwaldklinik Nordach *Die 
Rolle der Komplementaermedizin bei Brustkrebs und Reha-Medizin nach 
einer Krebserkrankung * Diese Veranstaltung findet im Evangelischen 
Gemeindehaus in Dahn statt.
treffpunkt: Evangelisches Gemeindehaus Dahn
Kosten:  

 Freitag 27/10  Ortsgemeinde Ludwigswinkel
Chorkonzert
Beginn: 19:00 Uhr Veranstalter: Freundeskreis St. Ludwig
Kammerchor Bel Canto Musikae
treffpunkt: Kath. Kirche St. Ludwig
Kosten: Eintritt frei 

 SamStag 28/10  Ortsgemeinde Schindhard
Kesselfleischessen
Beginn: 12:00 Uhr Veranstalter: FC Schindhard
Der FC Schindhard lädt ein zum Kesselfleischessen am Samstag den 
28.10.2023 ins Sportheim/Stadl.  Beginn 12.00 Uhr. Auf euer Kommen 
freut sich der FC Schindhard.
treffpunkt: Sportheim Schindhard
Kosten:  

 SamStag 28/10  Ortssmeinde erfweiler
Buchausstellung
Beginn: 14:00 Uhr Veranstalter: katholische Bücherei Erfweiler
Die Bücherei Erfweiler lädt zu ihrer jährlichen Weihnachstbuchaustellung 
ein.Hier können unsere Leser und Freunde der Bücherei frühzeitig ihre 
Weihnachtsbücher auswählen und sich bei Kaffee und Kuchen mitein-
ander austauschen
treffpunkt: alte Bücherei Erfweiler
Kosten:  

 SamStag 28/10  Stadt Dahn
au huuuu-die Wolfsentdecker sind dem Wolf auf der Spur
Beginn: 14:00 Uhr Veranstalter: NABU Annweiler, Hauenstein und PWV 
Dahn e.V.
Für Kinder von 6-11 Jahren, Teilnahmebühr 9 € p.P., Anmeldung unter 
06331-8738820 oder naseweis67@online.de. Treffpunkt: Dahner PWV 
Hütte, Veranstalter: NABU Annweiler/Hauenstein und PWV Dahn e.V.. 
Hinweis: wetterangepasste Kleidung, festes Schuhwerk und Rucksack-
verpfegung erforderlich
treffpunkt: Pfälzerwald-Vereinshütte Dahn
Kosten: 9,00 € p.P. 

 SamStag 28/10  Ortsgemeinde Nothweiler
Veranstaltung: Wir heizen für Sie den Holzbackofen ein!
Beginn: 15:00 Uhr Veranstalter: Heimatverein Nothweiler e.V.
Der Heimatverein Nothweiler e.V. backt nach überliefertem Rezept, tradi-
tionell von Hand gemacht. Klassisch mit Speck und Zwiebeln, mit Knob-
lauch und Käse oder süß. Durch den Einblick in die Panorama Backstube 
kann die Herstellung des Flammkuchens genau beobachtet werden
treffpunkt: Dorfgemeinschaftshaus Nothweiler
Kosten:  

 SamStag 28/10  Ortsgemeinde Fischbach bei Dahn
Halloween-rock beim FC Fischbach
Beginn: 19:00 Uhr Veranstalter: FC Fischbach 
Halloween-Rock mit der Hauensteiner Band RockXn*
treffpunkt: Veranstaltungshalle FC Fischbach
Kosten: Vorverkauf 13 € und Abendkasse 15 € 

 SamStag 28/10  Ortsgemeinde Fischbach
theateraufführung *Die Wunnerquell*
Beginn: 20:00 Uhr Veranstalter: Wasgau-Theater
Im Garten der Familie Hottenbach entspringt auf wundersame Weise 
eine Quelle. Der festen Überzeugung, dass es sich dabei um eine wahre 
„Wunnerquell“ handelt, wird alles in die Wege geleitet, um diese gewinn-
bringend zu vermarkten – ohne jedoch die amtliche Wasseruntersuchung 
abzuwarten.
treffpunkt: Wasgau-Theater
Kosten: 12 

 SONNtag 29/10  Ortsgemeinde Busenberg
geführte Wanderung
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: Pfälzerwald-Verein Busenberg
Sieben - Waldwunder - Wanderweg, Historische Rundwanderung Leistadt
treffpunkt: Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus Busenberg
Kosten:  

 SONNtag 29/10  Ortsgemeinde erfweiler
Buchausstellung
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: katholische Bücherei Erfweiler
Die Bücherei Erfweiler lädt zu ihrer jährlichen Weihnachstsbuchausstel-
lung ein.Hier können unsere Leser und Freunde der Bücherei rechtzeitig 
ihre Weihnachtsbücher auswählen und sich bei Kaffee und Kuchen mit-
einander austauschen.
treffpunkt: Alte Bücherei Erfweiler
Kosten:  
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HINWEIS
Ab dem neuen Jahr 2023 werden die Veröffentlichungen über Kunst-

ausstellungen, Beratungsstellen, Sprechstunden, Büchereien und 
Recyclinghöfe jeweils vierteljährlich als Einlageblatt zur Verfügung 
gestellt.

Das Einlageblatt können Sie dann bequem herausnehmen und ent-
sprechend aufbewahren. 
Im Übrigen finden Sie die Bekanntmachungen auf unserer Internetseite 
www.dahner-felsenland.net. 

Änderungswünsche zu den Veröffentlichungen werden mit Erschei-

nen des folgenden Einlageblattes berücksichtigt. Die entsprechende 
Information ist bis spätestens zwei Wochen vor Ende des Kalender-
vierteljahres an die Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, 

Kirchen

Impressum: 
Herausgeber, Druck und Verlag: Geiger-Druck, Weißenburger Str. 1, 66994 Dahn,
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Gemäß § 9 Abs. 4 des Landesmediengesetzes für Rheinland-Pfalz wird darauf  
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Den amtlichen Teil des Wasgau-Anzeigers können Sie auch 
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland einsehen:   

www.dahner-felsenland.net

KATHOLISCHE KIRCHE DAHN PFARREI HL. PETRUS:

Dahn    Sonntag,     29.10. 10:30 Uhr
Schindhard   Sonntag,     29.10. 09:00 Uhr
Bundenthal   Samstag,     28.10. 18:00 Uhr
Niederschlettenbach Samstag, Wortgottesfeier  28.10. 18:00 Uhr
Bobenthal   Sonntag,     29.10. 10:30 Uhr
Erlenbach   Sonntag,     29.10. 09:00 Uhr
Schönau    Samstag,     28.10. 18:00 Uhr

PROTESTANTISCHE  GOTTESDIENSTE:

Dahn    Sonntag,      29.10.   10:30 Uhr 
Hinterweidenthal  Sonntag,      29.10.   09:00 Uhr
Salzwoog   Sonntag, Lutherabend 
     mit Musik am Schulhaus  29.10.   18:00 Uhr

Nothweiler   Sonntag,      29.10.   09:00 Uhr 
Ludwigswinkel  Sonntag,      29.10.   10:00 Uhr
Ludwigswinkel  Dienstag,      31.10.   19:00 Uhr

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE

Pirmasens, Arnulfstraße 11  sonntags 10.00 Uhr  +  mitwochs 19.30 Uhr

CHRISTLICHE GEMEINDE DAHN

Dahn    sonntags,    11.00 Uhr, Pirmasenser Str. 9


